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Abrufquote beim Sofortprogramm Saubere Luft

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Das Sofortprogramm Saubere Luft wurde bereits 2017 implementiert, als in 
vielen Städten und Kommunen Fahrverbote aufgrund zu hoher Stickoxidwerte 
drohten (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/sofortprogramm-sau
bere-luft-2017-2020.html). Mittlerweile wurde es aufgestockt. In den ersten 
Jahren verlief der Mittelabfluss sehr stockend und das Programm leistete nach 
Ansicht der Fragesteller keinen Beitrag zur Reduktion der Stickoxidwerte. 
Nach knapp drei Jahren des Sofortprogramms gilt es erneut Bilanz zu ziehen.

1. Wie hoch ist die aktuelle Summe (Stichtag 16. Juni 2020) der bereits aus 
dem „Sofortprogramm Saubere Luft 2017–2020 ausbezahlten Mittel an 
die Kommunen?

Zum 16. Juni 2020 waren Mittel in Höhe von 119.159.396,58 Euro im Rahmen 
des „Sofortprogramm Saubere Luft“ ausbezahlt.

2. Welche Kommune hat wann dabei bisher für welche konkrete Maßnahme 
welchen Geldbetrag ausbezahlt bekommen?

Es wird auf die Anlagen 1 bis 7* verwiesen.

3. Wie viele Mittel sind insgesamt im Sofortprogramm und in den einzelnen 
Förderprogrammen gebunden und welche dieser Mittel sind in den einzel-
nen Förderprogrammen über Förderbescheide bereits belegt?

Insgesamt sind im Sofortprogramm über 1,2 Mrd. Euro gebunden.

* Von einer Drucklegung der Anlagen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/21159 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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Förderprogramm
Gebundene Mittel in 
den Förderprogrammen 
in Euro

Gebundene Mittel für 
Förderbescheide in 
Euro

Digitalisierung kommu-
naler Verkehrssysteme 
(Bundesministerium für 
Verkehr und digitale In-
frastruktur [BMVI])

560 Mio. * 546 Mio. Euro *

Nachrüstung von Diesel-
bussen im ÖPNV 
(BMVI)

33,3 Mio. * 25,6 Mio. *

Elektromobilität 
(BMVI) 260 Mio. ** 255 Mio. **

Elektrifizierung des ur-
banen Wirtschaftsver-
kehrs (Bundesministeri-
um für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Si-
cherheit [BMU])

24.011.469,56 24.011.469,56***

Elektrobusse im ÖPNV 
(BMU) 272.000.000,00 272.000.000,00

Schwerlasträder/ NKI 
(BMU)

0,826 Mio. 0,826 Mio.
Pt-Kosten für das So-

fortprogramm sind 
nicht entstanden, da die 

KLS-Förderung das 
Sofortprogramm nur 

flankiert

(laufende + abge-
schlossene Vorhaben)

Elektro-Mobil

65.476.818,82 65.476.818,82(Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 
[BMWi])

* Stand zum 24.06.2020
** Stand zum 16.06.2020
*** Bei den Wirtschaftsverkehren konnten zu Beginn des Programms die zur Verfügung gestellten 
30 Mio. Euro nahezu vollständig gebunden werden. Aufgrund der langen Lieferzeiten bei Elektro-
fahrzeugen (was auch der stark steigenden Nachfrage geschuldet ist) waren bei einigen Projekten 
Laufzeit- und Bedarfsanpassungen notwendig, so dass im Zeitraum des Sofortprogramms letztlich 
6 Mio. Euro weniger als ursprünglich geplant gebunden wurden.

4. Welche Förderaufrufe in welchen Förderprogrammen sind im Rahmen des 
Sofortprogramms noch zu erwarten?

Es sind keine weiteren Förderaufrufe zu erwarten.

Förderprogramm Erwartete Anträge im Rahmen des Sofortpro-
gramms

Digitalisierung kommunaler 
Verkehrssysteme
(BMVI)

Im Jahr 2020 wurden bereits vier Förderaufrufe 
veröffentlicht. Weitere Förderaufrufe sind nicht 
zu erwarten, da keine freien Mittel zur Verfü-
gung stehen.

Nachrüstung von Dieselbus-
sen im ÖPNV (BMVI)

Im Januar 2020 wurde der abschließende För-
deraufruf veröffentlicht. Weitere Förderaufrufe 
sind nicht zu erwarten, da die Laufzeit des För-
derprogramms zum 31.12.2020 endet.
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Förderprogramm Erwartete Anträge im Rahmen des Sofortpro-
gramms

Elektromobilität
(BMVI)

Weitere Förderaufrufe sind nicht zu erwarten, 
da keine freien Mittel zur Verfügung stehen.

Elektrifizierung des urbanen 
Wirtschaftsverkehrs
(BMU)

keine

Elektrobusse im ÖPNV
(BMU)

keine

Schwerlasträder/ NKI 
(BMU)

k. A.

Elektro-Mobil
(BMWi)

keine

5. Bei welchen Förderprogrammen gab es eine Überzeichnung mit beantrag-
ten Projekten?

Wie hoch war bzw. ist in den entsprechenden Förderprogrammen diese 
Überzeichnung?

Bei den Förderprogrammen „Elektromobilität“ des BMVI sowie „Elektrifizie-
rung des urbanen Wirtschaftsverkehrs“ und „Elektrobusse im ÖPNV“ des 
BMU gab es jeweils eine Überzeichnung.

Elektromobilität
(BMVI)

rund 216 Mio. Euro

Elektrifizierung des urba
nen Wirtschaftsverkehrs
(BMU)

rund 38 Mio. Euro
Im Förderaufruf für die Elektrifizierung des ur-
banen Wirtschaftsverkehrs (Elektrofahrzeuge 
bei Taxi-, Mietwagen- und Carsharing-
Unternehmen) gingen 164 Projektskizzen mit 
einem Gesamtfördervolumen in Höhe von ca. 
68 Mio. Euro ein. Für das Programm wurden 
30 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Elektrobusse im ÖPNV
(BMU)

rund 478 Mio. Euro
Im ersten Förderaufruf gingen 48 Projektskiz-
zen mit einem Gesamtfördervolumen in Höhe 
von ca. 350 Mio. Euro ein. Im zweiten Förder-
aufruf gingen 40 Projektskizzen mit einem Ge-
samtfördervolumen in Höhe von ca. 400 Mio. 
Euro ein. Dem standen zusätzliche Mittel im 
Rahmen des Sofortprogramms in Höhe von 
272 Mio. Euro gegenüber.

6. Sind die von der Daimler AG, BMW AG und Volkswagen AG in das För-
derprogramm „Digitalisierung des Verkehrs“ eingezahlten 250 Mio. Euro 
bereits mit Förderbescheiden belegt?

Falls nein, wie hoch ist der nicht belegte Betrag?

Ja.
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7. Hat die Bundesregierung die entlastende Wirkung des Sofortprogramms 
auf die Reduktion der Stickoxidwerte berechnet?

Falls ja, mit welchem Ergebnis?

Die Wirkung der Maßnahmen des „Sofortprogramm Saubere Luft“ hängt von 
den lokalen Rahmenbedingungen und der Umsetzung vor Ort ab. Die vom Um-
weltbundesamt am 4. Juni 2020 veröffentlichten finalen Stickstoffdioxid-Werte 
(NO2-Werte) der Länder für das Jahr 2019 zeigen eine deutliche Reduzierung 
der NO2-Werte in den einzelnen Kommunen. Im Bundesdurchschnitt ging die 
NO2-Belastung an den verkehrsnahen Messstationen um rund 4 Mikrogramm 
pro Kubikmeter (µg/m³) gegenüber dem Jahr 2018 zurück. Die Anzahl der 
Städte mit NO2-Grenzwertüberschreitungen ging von 57 im Jahr 2018 auf 25 
im Jahr 2019 zurück. Allein 29 Städte, die den NO2-Grenzwert von 40 µg/m³ 
im Jahr 2018 noch nicht eingehalten hatten, haben in 2019 eine erhebliche Re-
duzierung von 6 bis über 10 µg/m³ erreicht. Das zeigt, dass die von Bund, Län-
dern und Kommunen ergriffenen Maßnahmen zur Senkung der Stickstoffdi-
oxid-Belastung, zusätzlich zur Flottenerneuerung mit Fahrzeugen, die auch im 
realen Betrieb niedrige Stickstoffoxidemissionen aufweisen, wirken.
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